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Mit der Novelle des Envirofondsgesetzes wurden seit 
dem 26.04.2019 die Möglichkeiten erweitert, Mittel 
aus dem Umweltfonds in Form eines Zuschusses zur 
wirksameren Aufdeckung von Envirostraftätigkeit und 
Leistung staatlicher Aufsicht im Bereich der 
Umweltpflege bereitzustellen sowie auch für 
Umweltprogrammaktivitäten gezielt zur Erfüllung der 
in diesem Gesetz festgelegten Aktivitäten zu 
unterstützen,dies  in einem Naturschutzgebiet mit 
Wassererhaltung oder in einem anderen Schutzgebiet 
geschieht. Die finanzielle Unterstützung solcher 
Aktivitäten sollte sich auf die Kommunen als 
Grundeinheiten der territorialen Selbstverwaltung 
orientieren, die einzeln oder gemeinsam in Form von 
Interessenvereinigungen der Kommunen Mittel aus 
dem Umweltfonds beantragen können.  

Seit dem 1. Mai 2019 trat das Gesetz über 
Informationstechnologien in der öffentlichen 
Verwaltung in Kraft, das nicht nur Verkehr und 
Sicherheit, sondern auch die Regeln für den Aufbau 
einer internen IT-Organisation, die IT-Planung und -
Vorbereitung sowie die Überwachung und Kontrolle 
regelt. Das Gesetz regelt auch Verpflichtungen in 
Bezug auf Lieferanten und IT-Lieferungen, wie die 
Verpflichtung der Alternativbeurteilungen bei der 
Vorbereitung und beim Management der Lieferungen 
bei Großprojekten, zu prüfen.  

Die Änderung des Gesetzes über die 
Streitkräfte der Slowakischen Republik seit dem 1. Mai 
2019 verbietet die unbefugte Verwendung der 
Bezeichnung der slowakischen Streitkräfte, der 
Militäruniform, des Personalausweises und der 
Definition der entsprechenden Straftaten und 
Sanktionen als Folge eines Verstoßes gegen das 
fragliche Verbot. Das Gesetz regelt auch die 

Zuständigkeit der Militärpolizei für die Aufklärung von 
Verstößen und deren Verhandlung in Blockverfahren.  

Die Änderung des Gesetzes über 
Staatssymbole vom 15.05.2019 gilt auch für die 
Verwendung von Staatssymbolen in der 
elektronischen Kommunikation und für ihre 
Darstellung in digitaler Form. Die Nationalhymne eines 
anderen Staates wird nur gespielt, wenn die offizielle 
Delegation anwesend ist. Das Sportnationalteam der 
Slowakischen Republik verwendet das Staatswappen 
bei einem bedeutenden Wettbewerb, einschließlich 
der Vorbereitung für diesen Wettbewerb, während 
andere grafische Elemente des 
Sportbekleidungsstücks mit Ausnahme der 
Startnummer der Darstellung des Staatswappens   
nicht übergeordnet sein können. Das Wappenzeichen 
genießt den gleichen Schutz wie die Staatssymbole 
der Slowakischen Republik. Sowohl physische wie 
auch juristische Personen dürfen das nationale 
Symbol verwenden. seine Verwendung muss jedoch 
würdig sein. Das Innenministerium der Slowakischen 
Republik erteilt die Zustimmung zur Verwendung 
staatlicher und nationaler Symbole für natürliche und 
juristische Personen. Das Bezirksamt kann gegen eine 
juristische Person eine Geldstrafe bis 7.000 EUR 
wegen Gesetzesverstoßes verhängen.  
Mit einer Novelle des Gesetzes über 
Gesundheitsdienstleister, Gesundheitsangestellten 
und Berufsverbände im Gesundheitswesen wird ab 
dem 1. Juni 2019 ein neuartiger Typ der Ambulanz von 
Gesundheitsrettungsdienstes eingeführt, der in erster 
Reihe für den Nottransport von Patienten zwischen 
Gesundheitseinrichtungen bestimmt ist, also für den 
dringenden Transport eines Patienten, dessen 
Gesundheitszustand dies erfordert 
Gesundheitsversorgung während des Transports, 
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insbesondere zwischen Gesundheitseinrichtungen 
leistet. Gleichzeitig wird eine neue Art von 
Gesundheitsfürsorgeeinrichtung eingerichtet,und 
zwar eine Ambulanz  von Transportkrankenwagen, der 
hauptsächlich dazu bestimmt ist, eine Person zu einer 
medizinischen Einrichtung oder zwischen 

medizinischen Einrichtungen oder nach der 
Bereitstellung von Gesundheitsfürsorge von einer 
medizinischen Einrichtung zu transportieren. Der 
Transport umfasst auch die Assistenzhilfe oder 
Begleitung für diese Person.

  
 

 

Information für Mitglieder  Umfrage 
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Slowakisch-
Österreichischen Handelskammer, 

Wir möchten uns bei Ihnen herzlich dafür bedanken, 
dass sie sich die Zeit für das Ausfüllen des 
Fragebogens gefunden haben. Dank dieser Umfrage 
können wir weiter unsere Wirkung verbessern und 
uns auf das konzentrieren, was für sie, unsere 
Mitglieder, interessant ist.  In der Umfrage haben sie 
Zufriedenheit mit der Anzahl und mit Themen der 
Veranstaltungen ausgedrückt, die wir für sie 

vorbereitet haben.  Wir werden uns weiter bemühen, 
die vorgesehenen Veranstaltungen am 
interessantesten zu gestalten, diese bezogen auf 
aktuelle Themen vorzubereiten und gleichzeitig 
Fachmenschen einladen.  Wir bedanken uns für ihre 
Sympathie a freuen uns auf weitere Treffen. 

 

 
Information für Mitglieder  Benefits und Anzeigen 
Sehr geehrte Kammermitglieder, 

Sie finden in Jahresüberblick auch eine Liste der 
Benefits, die die Mitglieder anderen Mitgliedern 
anbieten und welche Sie als unser Mitglied das ganze 
Jahr 2019 nutzen können. Lassen Sie uns Ihre 
Aufmerksamkeit auf die Mitgliedschaftskarten, die 
sich auf der Titelseite des Teiles "Benefits für 
Mitglieder" befinden, richten. Sie können sich mit 
dieser Karte als Mitglied der SÖHK präsentieren und 
die Benefits, die die Mitglieder anderen Mitgliedern 
anbieten, nutzen.  

Alle Benefits und Rabatte finden Sie im 
Jahresrückblick 2018 auf Seiten 190-193 oder HIER 

Gleichzeitig möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, 
die Anzeigen zu verwenden, die in unserem 
regelmäßigen Newsletter FlashNews erscheint. 

Anzeigen 

http://sohk.sk/download/yearbooks/rocenka_2018.pdf
http://sohk.sk/MemberDiscountList.aspx?lang=de
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WENN ES UM IHR RECHT GEHT 

T: +43 (1) 361 3163 0 
F: +43 (1) 361 3163 30 
E: office@ra-hoellwarth.at 
W: https://ra-hoellwarth.at 

Kein Händlerregress für getätigte Aufwendungen 

Jüngst erkannte der Oberste Gerichtshof, dass gem § 933b ABGB dem Händler zwar ein 
Regressanspruch besteht, jedoch umfasst dieser nicht alle getätigten Aufwendungen, die in diesem 
Zusammenhang mit der Werkarbeit anfallen.  

In der Entscheidung des obersten Gerichtshofs ging dieser vom Sachverhalt eines klagenden 
Dachdeckers aus, der für einen Kunden mit der Verlegung eines Daches beauftragt war. Dieser 
verlegte zwar die Dachziegel ordnungsgemäß, es hat sich allerdings mit der Zeit herausgestellt, dass 
die verlegten Dachziegel zwar der adäquaten Norm entsprachen, sie jedoch sich als „ungünstig“ 
erwiesen haben, da es zu einem enormen Wassereintritt aufgrund windiger Verhältnisse geführt hat. 
Daraufhin begehrte der Werkbesteller aufgrund der ihm zustehenden Gewährleistungsbehelfe gem 
§§ 922ff ABGB, den Anspruch auf Verbesserung durch eine Neuverlegung des Dachs mit diesmal 
geeigneten Ziegeln. Dies wurde dann in Folge auch vom Werkunternehmer ausgeführt. In weiterer 
Folge forderte der Dachdecker im Zuge des § 933b ABGB, der unter Fachleuten oft als 
„Händlerregress“ bezeichnet wird,  von seinem Händler EUR 31.979,00, bei der er unter anderem 
auch einen Schadenersatzanspruch geltend machen wollte. 

Die aufgrund der von den Vorinstanzen unterschiedlich begründeten Klageabweisungen führten 
dazu, dass sich der oberste Gerichtshof dieser Thematik annehmen musste. Demnach bestätigte der 
OGH die Klageabweisung in Höhe von EUR 27.444,21 und trug dem Erstgericht hinsichtlich der 
restlichen Forderung die neuerliche Entscheidung auf. Diese entsprach exakt dem Kaufpreis, der 
zuvor eingebauten Ziegel. 

Im Zuge dieser Entscheidung ist zu beachten, dass bezüglich des Händlerregress gem § 933b ABGB, 
der Händler lediglich die Kosten für die mangelhaften Ziegeln ersetzt bekommt. Dies erscheint im 
Hinblick auf den eigenen Gewährleistungsanspruch des Händlers gem §§ 922ff ABGB nachvollziehbar, 
der in Verbindung mit § 933b ABGB trotz Fristablaufs geltend gemacht werden kann. In diesem Fall 
aber, wollte die klagende Partei den darüberhinausgehenden Aufwand geltend machen, welcher als 
Mangelfolgeschaden zu qualifizieren war und er deswegen lediglich als Schadenersatzanspruch 
geltend gemacht werden konnte. Doch auch hier scheidet ein solcher Anspruch aus, da diesbezüglich 
das erforderliche Verschulden der beklagten Partei gefehlt hat. In der Praxis bedeutete dies, dass der 
Dachdecker zwar von seinem Zulieferer die Kosten der eingebauten Ziegel ersetzt bekam, jedoch 
seine Kosten, die er aufgrund des Gewährleistungsprozesses tragen musste, nicht erstattet wurden, 
da er den Mangel der Ziegel nicht erkennen konnte und ihm somit kein Verschulden trifft. 

Mag. Florian HÖLLWARTH, MBL steht Ihnen bei Fragen zum Gewährleistungs- und 
Schadenersatzrecht auch mit der Dolmetscherin Ingrid LAUDON gerne zur Verfügung.




